
Erklärung zur Unternehmensführung  

gemäß § 289a HGB. 

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB ist Bestandteil 

des zusammengefassten Lageberichts.  Diese ist auf der Internetseite 

der Deutschen Telekom (www.telekom.com) öffentlich zugänglich.

Schlusserklärung des Vorstands zum Bericht über 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

Da die Bundesrepublik Deutschland als Anteilseigner der Deutschen 

 Telekom AG mit ihrer Minderheitsbeteiligung aufgrund der durchschnitt-

lichen Hauptversammlungspräsenz eine sichere Hauptversammlungs-

mehrheit repräsentiert, ist ein Abhängigkeitsverhältnis der Deutschen 

Telekom gegenüber der Bundesrepublik Deutschland nach § 17 Abs. 1 

AktG begründet.

Ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag der Deutschen Telekom 

mit der Bundesrepublik Deutschland besteht nicht. Der Vorstand der 

 Deutschen Telekom hat daher gemäß § 312 AktG einen Abhängigkeits-

bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt. Der 

 Vorstand hat am Ende des Berichts folgende Erklärung abgegeben: „Der 

Vorstand erklärt, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die dem 

 Vorstand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, zu dem die Rechtsgeschäfte 

vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene 

Gegenleistung erhalten hat. Maßnahmen im Interesse oder auf Veranlas-

sung des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen 

Unternehmen sind nicht getroffen und auch nicht unterlassen worden.“

Sonstige Angaben.
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